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 Veröffentlicht am 08.10.2008

Norm

ABGB §140 Aa

ABGB §140 Ba

Familiengesetzbuch der Russischen Föderation Art80

1. ABGB § 140 heute

2. ABGB § 140 gültig ab 01.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2013

3. ABGB § 140 gültig von 01.07.1989 bis 31.01.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 162/1989

1. ABGB § 140 heute

2. ABGB § 140 gültig ab 01.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2013

3. ABGB § 140 gültig von 01.07.1989 bis 31.01.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 162/1989

Rechtssatz

Angesichts des Umstands, dass die Lebenshaltungskosten in Österreich notorisch höher sind als in Russland, ist auch

der nach russischem Recht auszumessende Unterhalt (Art 80 ; des Familiengesetzbuchs der Russischen Föderation

[FBG]) mit der von der österreichischen Rechtsprechung bei überdurchschnittlichem Einkommen des

Unterhaltsp?ichtigen entwickelten „Luxusgrenze" von etwa dem 2,5fachen des Regelbedarfs zu begrenzen.Angesichts

des Umstands, dass die Lebenshaltungskosten in Österreich notorisch höher sind als in Russland, ist auch der nach

russischem Recht auszumessende Unterhalt (Artikel 80, ; des Familiengesetzbuchs der Russischen Föderation [FBG])

mit der von der österreichischen Rechtsprechung bei überdurchschnittlichem Einkommen des Unterhaltsp?ichtigen

entwickelten „Luxusgrenze" von etwa dem 2,5fachen des Regelbedarfs zu begrenzen.
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